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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2016-0530
öffentlich

06.06.2016
Bürgermeister

Beschluss über den Entwurf und die Auslegung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 "Neue Feuerwache Hohen Viecheln"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

N 20.06.2016 Hauptausschuss Hohen Viecheln
Ö 11.07.2016 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

1. Die Entwürfe des Bebauungsplanes Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln” 
    für das Gebiet: Gemarkung Hohen Viecheln, Flur 2, Flurstücke- Nr. 288/3 (teilweise) und  
    289/2, westlich der Ortslage Hohen Viecheln, südlich an die Fritz Reuter Straße - L 031  
    Angrenzend und der Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt. 

2. Die Entwürfe des Planes und der Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich   
    auszulegen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zu beteiligen und über die 
    öffentliche Auslegung zu benachrichtigen.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohen Viecheln hat in ihrer Sitzung am 15.02.2016 
die Aufstellung des B- Planes Nr. 11 beschlossen. Planungsziel ist die Schaffung der bau- 
und planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Neubau eines Feuerwehrgebäudes mit 
Fahrzeughalle und allen erforderlichen Funktionsbereichen sowie den dazugehörigen 
Parkplätzen. Der Standort wird ausschließlich für die Neuerrichtung der Feuerwache Hohen 
Viecheln entwickelt und schließt die Errichtung eines Feuerwehrübungsplatzes ein.
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. Die 
berührten Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt. Die Auswertung der Stellungnahmen 
wird als Anlage zum Beschluss genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage:
Entwurf in A3
Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 11
"Neue Feuerwache Hohen Viecheln"

Entwurf Stand 13.06.2016
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PLANGRUNDLAGE
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Höhenbezug:            ca. HN76 (GPS)

NUTZUNGSSCHABLONE
Zahl der
Vollgeschosse

Fritz - Reuter - Straße - L 031

max. Grundfläche

Bodendenkmal

Bo
de

nd
en

km
al

PK
W

-Z
uf

ah
rt

II

+ 48,50 m

E a

GR max = 800 m²

Bauweise

FW
-A

la
rm

-
Au

sf
ah

rt

Geh- und Radweg

Geh- und Radweg

Übersichtsplan

SATZUNG DER GEMEINDE HOHEN VIECHELN
über den Bebauungsplan Nr. 11 "Neue Feuerwache Hohen Viecheln"

Gemeinde    
Gemarkung   
Flur
                 

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 500

: Hohen Viecheln
: Hohen Viecheln
: 2   

                 

Landkreis Nordwestmecklenburg
Gemeinde Hohen Viecheln

Planzeichenerklärung
RechtsgrundlagenErläuterungPlanzeichen

I.

Art der baulichen Nutzung

§ 11 Abs. 1 und 2  BauNVO

§ 9 (1) Nr. 1  BauGB

SO
Feuerwehr

Sonstiges Sondergebiet -
Zweckbestimmung - Feuerwehr

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO

§ 16 (2) Nr. 3 BauNVO

Firsthöhe als Höchstmaß § 16 (2) Nr. 4 BauNVOFH max

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

Untere Bezugshöhe in m über HN 76

Dachneigung

SD

DN

Satteldach, auch versetzt

WD Walmdach

Grundfläche der Gebäude, als Höchstmaß

+ 48.50 m

Bauweise, Baugrenzen § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

nur Einzelhäuser zulässigE § 22 (2) BauNVO

Baugrenze § 23 (1) BauNVO

a abweichende Bauweise § 22 (4) BauNVO

Planungen, Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 (1) Nr. 20, 25 und
(6) BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Verkehrsflächen
§ 9 (1) Nr. 11 und
(6) BauGB

Grünflächen § 9 (1) Nr. 15 

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
leitungen

§ 9 (1) Nr. 13 und
(6) BauGB

Geländehöhenpunkt, Höhenbezug HN 76

Böschung

Flurstücksgrenze

Nummer des Flurstückes

47.64

Maßlinie mit Maßzahl in Meter, z.B. 10,00 m

RechtsgrundlagenErläuterungPlanzeichen RechtsgrundlagenErläuterungPlanzeichen ErläuterungPlanzeichen

§ 9 (7) BauGB

Sonstige Planzeichen:

§ 9 (1) Nr. 4
und 22 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
hier:

Stellplätze

Feuerwehrübungsplatz

§ 9 (1) Nr. 10
und (6) BauGB

Roden von Bäumen

Erhalten von Bäumen

2357 Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes

Festsetzungen

Darstellung ohne NormcharakterII.

Mitteldruck-Gasleitung

Mitteldruck-Gasleitung

Satzung der Gemeinde Hohen Viecheln 
über den Bebauungsplan Nr. 11 

"Neue Feuerwache Hohen Viecheln" 
 
Präambel: 
Aufgrund  
 des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414) 

einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen sowie   
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 132) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen,  
 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 

PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen, 
 des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 
 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S 205), einschließlich aller rechtskräftigen Änderungen 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................................ folgende Satzung der Gemeinde 
Hohen Viecheln über den Bebauungsplan Nr. 1 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“ für das Gebiet Gemarkung Hohen 
Viecheln, Flur 2, Flurstück Nr. 288/3 (teilw.) und 289/2 bestehend aus Teil A – Planzeichnung und Teil B - Textl. 
Festsetzungen erlassen. 
 
Verfahrensvermerke: 
 

1 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ..15.02.2016.... 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

2 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB mit Schreiben vom 
…24.03.2016………... beteiligt worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

3 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der Vorentwurf 
hat in der Zeit vom …08.04.2016..bis zum …10.05.2016…….... zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

4 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden sowie die Nachbargemeinden, sind gemäß § 4 Abs.1 und § 2 Abs. 2 sowie Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom …24.03.2016…….. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

5 

Die Gemeindevertretung hat am ...........den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den         Der Bürgermeister 

6 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden sowie die Nachbargemeinden, sind mit Schreiben vom ................ über die öffentliche Auslegung 
informiert und gemäß § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 sowie Abs. 2 BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

7 

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A – Planzeichnung und Teil B - Textl. Festsetzungen 
sowie die Begründung, haben in der Zeit vom ................. bis zum …............ während der Dienststunden im 
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,  
 welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,  
 dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 

vorgebracht werden können, 
 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung  

unberücksichtigt bleiben können und 
 das ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können,  

ist am ................ durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweiser" ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

8 

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der 
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet 
werden. 
 
 
 
Wismar, den        Leiter des Katasteramtes 

9 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am ...............  geprüft. Das Ergebnis 
ist mitgeteilt worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

10 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textl. Festsetzungen wurde am 
................ von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde 
mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .................... .gebilligt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

11 

Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A – Planzeichnung und Teil B - Textl. 
Festsetzungen, wird hiermit am .....................ausgefertigt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

12 

Der Beschluss über die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  
durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweisers" am .....................  ortsüblich bekannt  
gemacht worden. 
 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung  

 der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in § 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und  

 der Verletzung von Mängeln der Abwägung  
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.  
 
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des Erscheinungstages der Veröffentlichung im 
"Mäckelbörger Wegweisers" am ........................... rechtskräftig geworden.  
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

 
 

Teil B – Textliche Festsetzungen 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1 Baugebiet gemäß § 1 Abs. 3 BauNVO 

SO – Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ nach § 11 BauNVO. 
 

 Zulässig sind ausschließlich Gebäude und bauliche Anlagen, die dem Nutzungszweck der Feuerwehr dienen. 
  
  
2. Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
2.1 Grundfläche baulicher Anlagen § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die maximale Grundfläche bestimmt. 
  
2.2 Grundfläche baulicher Anlagen (Nebenanlagen) § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO 
 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen dürfen um maximal 9.200 m² durch: 
 - Stellplätze mit ihren Zufahrten 
 - Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
 - Feuerwehrübungsplatz 
 überbaut werden. 
 
2.3 Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO 
 Die Firsthöhe wird als Höhe der oberen Dachbegrenzungskante, also  

 bei Sattel- und Walmdächern die äußere Schnittgerade der beiden Dachflächen, 
 bei versetzten Satteldächern die oberste Dachbegrenzungskante, 

 
 Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Firsthöhe gilt die im Plan festgesetzte absolute Höhe über HN 76. 
 
 

3. Überbaubare Grundstücksfläche § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
 
3.1 Gemäß § 22 (4) BauNVO wird eine abweichende Bauweise festgesetzt und eine Gebäudelänge über 50 m 

zugelassen. 
 
 
4.0 Regenwasserableitung § 9 (1) Nr. 14 BauGB 

 
4.1 Das auf dem Grundstück anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern.  
 
 
II. NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft und Maßnahmen zum Ausgleich 
 § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25, Abs. 6 BauGB; § 1a Abs. 3 BauGB 
 
5.1 Zur Minimierung des Eingriffes und zum Schutz des Bodens sind: 

- die Stellplatzanlage in wasserdurchlässiger Bauweise und 
- die Umfahrung des Feuerwehrübungsplatzes in einer maximalen Breite von 10,0 m mit Schotterrasen 
zu befestigen. 

 
Der Feuerwehrübungsplatz ist als Rasenplatz anzulegen. 

 
5.2 Ausgleichsmaßnahme - Gehölzpflanzungen 
 Pflanzung einer 3-reihigen Hecke (3667 m²) mit Überhältern mit folgenden Pflanzarten und –qualitäten: 
 Sträucher, Qualität 60/100, 2x verpflanzt, Wurzelware 

• Schlehe (Prunus spinosa)    20 % 
• Ein-/Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus spec.)  10 % 
• Strauchhasel (Corylus avellana)    15 % 
• Hundsrose (Rosa canina)    10 % 
• Brombeere (Rubus fruticosus)      5 % 
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)     5 % 
• Feldahorn (Acer campestre)    10 % 
• Weißbuche (Carpinus betulus)    10 % 
Heister, Qualität 150/200, 2x verpflanzt, Wurzelware 
• Wildapfel (Malus sylvestris)      5 % 
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia)      5 % 
• Stieleiche (Quercus robur)      5 % 

 
Zusätzlich zu gewährleisten ist: 
 Durchführung bodenverbessernder Maßnahmen 
 Vermeidung von Pflanzungen im Frühjahr und Sommer, d.h. die Maßnahme ist zur Gewährleistung des 

Anwachsens und zur Vermeidung von Trockenheitsschäden und -ausfällen unbedingt als Herbstpflanzung 
durchzuführen 

 3-jährige Gewährleistungspflege 
 
5.3 Ausgleichsmaßnahme - Umwandlung von Acker in Grünfläche 

Dauerhafte Umwandlung von Acker in extensiv gepflegtes Grünland im Bereich des Feuerwehrübungsplatzes 
(5558 m²). Auf Pestizid-und Düngereinsatz ist gänzlich zu verzichten. 
 

5.4 Ausgleichsmaßnahme - Baumpflanzung 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind 3 heimische Laubbäume als Einzelbäume zu pflanzen. 
Pflanzqualität: StU 16/18, 3 x verpflanzt mit Ballen, Sicherung per Dreibock, 3-jährige Gewährleistungspflege 

Textliche Hinweise 
 
Bodendenkmale 
Verhalten bei Zufallsfunden: 
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 
DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund 
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 
 
Altlasten / Abfall / Bodenschutz 
1. Schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 

Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, sind zu vermeiden.Von Menschen beeinflusster 
Boden oder Boden, dessen unbelastete Herkunft nicht lückenlos dokumentiert ist, kann ohne repräsentative 
Deklarationsanalyse nicht als unbelastet verwertet werden. 

2. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bisher unbekannte schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind 
unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

3. Kampfmittelbelastungen liegen in der Zuständigkeit des Munitionsbergungsdienstes. 
4. Mit der Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen Bauabfällen und nach Maßgabe des 

Entsorgers kann im Allgemeinen die gemeinwohlverträgliche Abfallentsorgung vorbereitet werden. 
5. Bei Abbrucharbeiten dient ein vorher erstelltes Schadstoffkataster der Arbeitssicherheit sowie der ordnungsgemäßen 

und schadlosen Entsorgung.  
 
Vorsorglicher Artenschutz - Bauzeitenregelung  
Zu Gunsten der Arten Feldlerche, Schafsstelze und Wachtel gelten die Festlegungen zur Bauzeitenregelung gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des Büros Stadt-Land-Fluss vom 13.06.2016. 
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Gemeinde Hohen Viecheln 

 

B-Plan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“     
 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 



B-Plan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung  eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 2 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-Plan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung  eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 3 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
keine planungsrechtliche Bedenken 
In der Entwurfsfassung wird die Begründung konkretisiert, ihr wird zudem ein 
Umweltbericht beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Zweckverband Wismar ist am Planverfahren beteiligt. 
 
 
Aufgrund der Tatsache, dass das SBA Schwerin einer Niederschlagswasserableitung in 
den Straßengraben der Fritz-Reuter- Str. (L 031) nicht zustimmt, wird das Konzept der 
Niederschlagswasserbeseitigung geändert. Vorgesehen und im Plan festgesetzt wird, 
dass das von den Gebäuden und versiegelten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser vor Ort zur Versickerung gebracht wird. Die zur Verfügung 
stehende Fläche ermöglicht den bedarfsgerechten Bau entsprechender 
Versickerungsanlagen. Die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Baugrundes wird 
im Zuge des Planverfahrens erbracht.  
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Die Aussagen in der Begründung zur örtlichen Versickerung des nicht gesammelten 
Niederschlagswassers am Anfallsort des Übungsplatzes, der als Rasenplatz 
unbefestigt ausgebildet wird und zur Stellplatzanlage, die in wasserdurchlässiger 
Bauweise befestigt wird, gelten weiterhin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine entgegenstehende Einwände 
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keine Einwände  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gegebenen Anregungen und Hinweise zur Eingriffsregelung, zum Baum- und 
Alleeschutz, zum Artenschutz, Biotopschutz, Natura 2000/FFH und zur 
Landschaftsplanung werden im Rahmen der Entwurfsfassung und der Erstellung des 
Umweltberichtes sowie im Fachbeitrag Artenschutz des B-Planes berücksichtigt.  

 



B-Plan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung  eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 6 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Im Entwurf wird die Anlage der Zufahrten im Alleebaumbereich unter Berücksichtigung 
der Stellungnahmen des SBA Schwerin und der Feuerwehrunfallkasse geändert. 
Durch Verschiebung der Alarmausfahrt in westliche Richtung und Einengung von 8,00 
m auf 5,50 m muss nur noch ein Alleebaum gefällt werden.  
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Zustimmung, die geplante Heckenpflanzung gewährleistet die landschaftsgerechte 
Einbindung des Plangebietes. 
 
Plangebiet ist nicht Teil des LSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken 
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keine Einwände 
Das Straßenbauamt Schwerin als Straßenbaulastträger ist am Planverfahren beteiligt 
und hat der Planung grundsätzlich zugestimmt. Die Sichtdreiecke werden im Plan 
gekennzeichnet. 
 
 
keine Einwände, da keine Betroffenheit 
 
 
keine Bedenken 
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keine Bedenken 
Den Hinweisen entsprechend werden die Lagenetzpunkte in den Plan übernommen 
und auf deren Sicherung in der Begründung hingewiesen. 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
 
 
 
Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen werden im Umweltbericht aufgezeigt.  
Durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen wird der Verlust des Ackerlandes 
vollständig kompensiert. Eine Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen. Der betroffene 
Landwirt wird rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme informiert.  
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken und Anregungen 
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Die Hinweise werden beachtet, die untere Naturschutzbehörde ist am B-Plan-
aufstellungsverfahren beteiligt. Auf die angeführten Belange wird im Umweltbericht  
näher eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine wasserwirtschaftliche Bedenken, Gewässer 1.Ordnung werden nicht berührt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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keine Betroffenheit genehmigungsbedürftiger Anlagen nach BImSchG  
 
 
 
Die Hinweise zur Gewährleistung des Immissionsschutzes werden beachtet.  
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Der geforderte Nachweis über die Prüfung innerörtlicher Standortalternativen wurde 
nachgereicht. 
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Im Plangebiet befinden sich keine geschützten Festpunkte. 
 
 
 
Der Landkreis ist am Planverfahren beteiligt. 
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keine Bedenken 
 
Die zuständige Kommunalbehörde ist am Planverfahren beteiligt. 
 
 
 
Die Hinweise zur möglichen Kampfmittelbelastung werden in die Begründung  
aufgenommen. 



B-Plan Nr. 11 „Neue Feuerwache Hohen Viecheln“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung  eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung der Stellungnahme 

Seite 18 

07
 

Fe
ue

rw
eh

r-
 U

nf
al

lk
as

se
 (H

FU
K

 N
or

d)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Bedenken werden wie folgt berücksichtigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in der Objektplanung berücksichtigt. Der Stellplatz wird mit ent- 
sprechender Größe im B-Plan festgesetzt. 
 

Die Gemeinde wird, wenn nicht wesentliche Gründe dagegen sprechen, an der Planung der  
Zufahrt festhalten. Begründung: Die Lage der Zufahrten wurde durch das SBA grundsätzlich 
bestätigt. Als PKW-Zufahrt soll die bereits ausgebaute Zufahrt genutzt werden, eine lagemäßige 
Verschiebung würde nicht nur eine Neuanlage, sondern auch den Rückbau der vorhandenen 
Zufahrt zur Folge haben. 
 

Die Vermutung, dass die Zuwegung zum Übungsplatz direkt am Feuerwehrgebäude geplant ist,  
trifft nicht zu. Vielmehr soll die Zufahrt über die Stellplatzanlage erfolgen. 
Durch die lagemäßige Anordnung des Übungsplatzes hinter dem Feuerwehrgebäude  
und der Stellplatzanlage westlich davon kann die Möglichkeit der Kreuzung der Zuwegungen  
nicht ausgeschlossen werden. Dennoch ist diese Möglichkeit eher gering  
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einzuschätzen, da die Einsatzkräfte entweder den Übungsplatz nutzen und dann schon vor Ort  
sind bzw. zum Einsatz gerufen werden und kein Übungsbetrieb stattfindet. 
Die Ausführungsplanung wird mit der HFUK Nord abgestimmt, mit dem Ziel, die Abläufe  
auf dem Gelände sicher zu gestalten. 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
Punkt 1 und 4 der Stellungnahme sind widersprüchlich. 
Wenn das Plangebiet innerhalb der Ortsdurchfahrt der L 031 liegt, trifft der § 31 Abs. 1 
StrWG-MV nicht zu. Das Anbauverbot in einer Entfernung bis zu 20 m ist dann nicht 
anzuwenden. Sollte die Aussage unter Punkt 1 nicht zutreffen und das Planungsgebiet 
außerhalb der Ortsdurchfahrt der L 031 liegen und somit weiter das 20 m Anbauverbot 
gelten, stellt die Gemeinde den Antrag auf Ausnahme vom Bauverbot. 
Gemäß B-Plan soll die Stellplatzfläche in einer Entfernung von ca. 13 m, gemessen  
vom äußeren Fahrbahnrand der L 031, angelegt werden. Die Beeinträchtigung der 
Sichtverhältnisse, wie durch Gebäude, ist nicht zu befürchten. Zudem wird an der 
Plangebietsgrenze zur L 031 ein Pflanzstreifen angelegt, der eine Sichtbeziehung zur 
Stellplatzanlage ausschließt. Der Antrag der Gemeinde beschränkt sich auf die  
ausnahmsweise Zulassung einer Unterschreitung vom Anbauverbot um 7 m.     
Die Notwendigkeit der Ausnahme begründet sich aus den Erfordernissen einer  
optimalen Gestaltung des Gesamtgeländes unter feuerwehrtechnischen Aspekten.  
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zu Pkt. 2: 
Die Alarmausfahrt wird entsprechend den Anregungen in einer Breite von 5,50 m 
festgesetzt. Durch die Einengung der Zufahrt muss nur noch ein Alleebaum gefällt 
werden, eine weitere Verschiebung ist nicht erforderlich. 
Die Planung der Zufahrten wird beim Straßenbauamt zur Genehmigung eingereicht. 
 
zu Pkt. 3 
Das Konzept der Niederschlagswasserbeseitigung wird geändert. Eine Ableitung in den 
vorhandenen Graben entlang der L 031 entfällt. 
Vorgesehen und im Plan festgesetzt wird, dass das von den Gebäuden und versiegel- 
ten Flächen anfallende Niederschlagswasser vor Ort zur Versickerung gebracht wird.  
Die zur Verfügung stehende Fläche ermöglicht den bedarfsgerechten Bau ent- 
sprechender Versickerungsanlagen. 
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Zustimmung  
Anlagen des Verbandes werden nicht berührt. 
Entgegen den Aussagen im Vorentwurf wird das unbelastete Niederschlagswasser auf 
dem Grundstück zur Versickerung gebracht, da das SBA einer Ableitung in den 
Straßengraben nicht zustimmt. 
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Die Anschlussmöglichkeit wird bestätigt. 
 
 
Die Aussage der Begründung wird entsprechend angepasst. 
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Im Rahmen der B-Planaufstellung werden beide Möglichkeiten der 
Schmutzwasserentsorgung, zentral und dezentral, aufgenommen. 
Begründung: In Vorbereitung der Erschließung werden die Varianten geprüft und eine 
Entscheidung getroffen.  
 
 
Vorgesehen und im Plan festgesetzt wird, dass das von den Gebäuden und versiegel- 
ten Flächen anfallende Niederschlagswasser vor Ort zur Versickerung gebracht wird.  
Die zur Verfügung stehende Fläche ermöglicht den bedarfsgerechten Bau ent- 
sprechender Versickerungsanlagen. 
 
 
Die Erschließungsplanung wird mit dem Zweckverband abgestimmt. 
 
 
Die Angaben werden zur Kenntnis genommen. Die Beitragsregelung wird Bestandteil 
des Erschließungsvertrages mit dem Zweckverband Wismar.  
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keine Bedenken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
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keine Bedenken 
Die allgemeinen Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
Die außerhalb des Plangebietes verlaufende vorhandene Mitteldruckgasleitung wird in  
die Planzeichnung übertragen.  
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Nachbargemeinden 
 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Ventschow 
2. Lübow 
3. Dorf Mecklenburg 
4. Bad Kleinen 
5. Lübstorf 

hat zum Zeitpunkt der Prüfung eine Gemeinde eine Stellungnahme abgegeben. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 08.04.2016 bis 10.05.2016 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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